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Tut alles zur Verherrlichung Gottes! 1 Kor 10,31 
Diese Aussage ist Auftrag und Ziel des Süddeutschen Gemeinschaftsverbandes und 
seiner Gemeinden, Gemeinschaften und Gruppen, sowie der Freizeitheime.  
 

1. Allgemeines 
Organigramm der Verbandsgremien 
 
Mitgliederversammlung 
Gesamtleitung 
 
Ca. 40 Personen 

Komitee 
Aufsichtsrat und 
geistl. Leitungsgremium 
ca. 17 Personen 

Vorstand 
Geschäftsführung 
3 Personen 

 
 

1.1  Name, Zugehörigkeit  
(siehe auch § 1 der SV-Satzung) 
Der Süddeutsche Gemeinschaftsverband e. V., im Folgenden „SV“ genannt, 
wurde am 6. Januar 1910 in Calw unter dem Namen „Süddeutsche Vereinigung 
für Evangelisation und Gemeinschaftspflege“ gegründet. In ihm schlossen sich 
die um die Jahrhundertwende in Süddeutschland entstandenen neupietistischen 
Kreise zusammen. 

 
1.1.1  Der SV ist ein Zusammenschluss von Gemeinden/Gemeinschaften 

überwiegend in Süddeutschland. Ihm angegliedert ist der SV-EC 
Jugendverband. 

 
1.1.2  Der SV ist ein freies Werk innerhalb der Evangelischen Kirche. Er ist Mitglied im 

„Evangelischen Gnadauer Gemeinschaftsverband e. V.“ und im „Diakonischen 
Werk der Evangelischen Kirche in Württemberg e. V.“. 

 
1.1.3  Der SV hat seinen Sitz in Stuttgart-Bad Cannstatt und ist unter der Nummer 

1824 in das Vereinsregister beim Amtsgericht Stuttgart eingetragen. 
 
1.1.3.1  Die örtlichen Gemeinden / Gemeinschaften und Jugendgruppen sind in  

21 Bezirken zusammengefasst. 
 
1.1.3.2  Jährlich findet die Hauptkonferenz des Süddeutschen Gemeinschaftsverbandes 

und des SV-EC-Verbandes (3. Oktober) statt. Dazu kommen 2 überregionale 
Tagungen in Verbindung mit den Freizeitheimen. Der Saronstag im 
Freizeitzentrum „Haus Saron“ in Wildberg (1. Mai), sowie der SV-Family- Day im 
EC-Freizeitzentrum in Sechselberg (1. Sonntag im Juli).  
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1.1.3.3  Monatlich erscheint ein Mitteilungsblatt, die „Nachrichten des Süddeutschen 
Gemeinschaftsverbandes“. 

1.1.3.4  Zusammen mit dem Liebenzeller Gemeinschaftsverband und dem Brunnen-
Verlag gibt der SV das evangelistische Verteilblatt „Augenblick mal!“ heraus. 

 
1.1.3.5  Zum SV gehört das Freizeit- und Erholungszentrum Haus Saron in Wildberg 

und das EC-Freizeitzentrum Sechselberg in Althütte. 
 
1.1.3.6  Der SV gestaltet Freizeiten im In- und Ausland in Verbindung mit der 

Liebenzeller Freizeiten & Reisen GmbH. 
 
1.1.3.7  SV und SV-EC gehören zu den Träger-Verbänden der Liebenzeller Mission. 
 

1.2  Glaubensgrundsätze des SV  
Der Süddeutsche Gemeinschaftsverband gründet auf dem Zeugnis der Heiligen 
Schrift. Wir bejahen die altkirchlichen Bekenntnisse, das biblische Erbe der 
Reformation und des Pietismus und stehen auf der Basis der Deutschen 
Evangelischen Allianz (siehe auch § 2 der SV-Satzung). Wir glauben und 
bekennen: 

 
1.2.1  Die ganze Heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments ist von Gott 

eingegeben. In ihr offenbart uns Gott sein Heil in Jesus Christus, seinen Willen 
und seine Verheißungen (2 Tim 3,16). Sie ist zuverlässig und als höchste 
Autorität verbindlich für Glauben und Leben, für Lehre und Dienst. Um sie richtig 
zu verstehen, bedarf es der Hilfe des Heiligen Geistes. In persönlicher und 
gesellschaftlicher Orientierungslosigkeit ist sie uns letztgültiger Maßstab  
(Ps 119,105). 

 
1.2.2  Gott ist der Dreieinige: Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist 

(Mt 28,19; 2 Kor 13,13). 
Wir bezeugen mit dem Apostolischen Bekenntnis: 
Ich glaube an GOTT, den VATER, den Allmächtigen, den Schöpfer des 
Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen SOHN, 
unsern Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau 
Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, 
hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den 
Toten, aufgefahren in den Himmel; er sitzt zur Rechten Gottes, des 
allmächtigen Vaters; von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die 
Toten. Ich glaube an den HEILIGEN GEIST, die heilige christliche Kirche, 
Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten 
und das ewige Leben. 

 
1.2.3  Der Mensch ist durch die Sünde getrennt von Gott und auf sich gestellt für ewig 

verloren. Jesus Christus hat am Kreuz durch sein Blut für die Sünden der 
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ganzen Welt bezahlt. (Röm 3,21-24). Er ist der einzige Weg zu Gott (Joh 14,6). 
Wer an ihn glaubt, wird gerettet. Durch  das Geschenk der Wiedergeburt wird er 
Kind Gottes und empfängt den Heiligen Geist. Dieser wirkt die Frucht des 
Geistes (Gal 5,22), beschenkt mit Gnadengaben (1 Kor 12) und befähigt zur 
liebenden Hingabe an Jesus und zum Leben im vertrauenden Gehorsam 
gegenüber Gott. 

 
1.2.4  Alle, die an Jesus Christus glauben, gehören zur weltweiten Gemeinde Jesu,  

dem einen Leib Christi (1 Kor 12,12ff). Er besteht aus den Nachfolgern Jesu 
Christi in den verschiedenen Kirchen und Konfessionen und wird in 
unterschiedlichen Formen in den örtlichen Gemeinden / Gemeinschaften 
sichtbar. Wir wissen uns verbunden mit allen Gliedern des Leibes Jesu und 
fördern lebendige Gemeinschaft mit allen, die an Jesus Christus glauben. 
Wesentliche Aspekte des Gemeindelebens sind nach Apg 2,42 Lehre, 
Gemeinschaft, Abendmahl und Gebet. Der wesentliche Auftrag ist in Mt 28,19ff 
aufgezeigt: Gott sendet zum Zeugnis mit Wort und Tat. Wir betonen das 
allgemeine Priestertum (1 Petr 2,9) und glauben, dass jeder Gläubige 
unmittelbaren Zugang zu Gott hat.  Dies beinhaltet die Gnade und das Recht, 
„im Namen Jesu“ zu beten, zu handeln und anderen Vergebung zuzusprechen 
(Joh 16,23ff; Joh 20,23; Luk 10,16). Die Berufung von hauptamtlichen 
Mitarbeitern im pastoralen Dienst steht nicht im Widerspruch zum allgemeinen 
Priestertum. Sie tragen eine besondere Verantwortung für Verkündigung, Lehre, 
Seelsorge und Mitarbeiterbegleitung (Eph 4,11-14).  

 
1.2.5  Jesus Christus wird wiederkommen und seine Gemeinde vollenden. Gott 

beschließt diese Weltgeschichte mit der allgemeinen leiblichen Auferstehung 
der Toten (Apg 24,15; Offb 20,13) und dem Weltgericht durch seinen Sohn 
Jesus Christus. Von seinem Urteil hängt ewiges Leben  und ewige Verdammnis 
ab (Mt 25,31ff). Gott schafft einen neuen Himmel und eine neue Erde nach 
seiner Verheißung (Offb 21,1-5). 

 

1.3  SV Gemeindeprofil 
Der Leitsatz des SV lautet „SV - Dem Leben zugewandt!“.  
Er entfaltet sich in 3 Richtungen.  
Sie geben Auftrag und Ziel unserer Arbeit an. 

 
Dem lebendigen Gott zugewandt 
Den Menschen / der Welt zugewandt 
Einander zugewandt  

 
1.3.1  Dem lebendigen Gott zugewandt 

Der lebendige Gott ist der dreieinige Gott. Er ist der Schöpfer, der sich uns in 
seinem Sohn, Jesus Christus, zugewandt hat, und uns durch den Heiligen Geist 
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mit sich verbindet. In seiner Zuwendung zu uns wurzelt unsere Zuwendung zu 
ihm. Er hat uns zuerst geliebt (1 Joh 4,9-10).   

 
Aus der Zuwendung zum Vater, dem Schöpfer allen Lebens, erfolgt die 
dankbare und lobende Zuwendung zur Schöpfung (Ps 104). 

 
Aus der Zuwendung zum Sohn, dem lebendigen Wort (Joh 1,1ff) erfolgt die 
vertrauens-volle und gehorsame Zuwendung zur Heiligen Schrift (Joh 5,39;  
2 Tim 3,15-17).  

 
Aus der Zuwendung zum Heiligen Geist, dem Anteilgeber am ewigen Leben, 
erfolgt die erwartungsvoll hoffende Zuwendung zum Reich Gottes.  

 
 

Die dankbare und lobende Zuwendung zum Schöpfer und seiner Schöpfung 
zeigt sich in:  

 
1.3.1.1  Einem Leben als Lob Gottes (Ps 29; Eph 1,3.6.12.14; 3,20; 1 Kor 6,19-20) 

Wir wissen uns dem Auftrag verpflichtet: „Singet dem HERRN ein neues Lied; 
die Gemeinde der Heiligen soll ihn loben“ (Ps 149,1). „Die Heiden aber sollen 
Gott loben um der Barmherzigkeit willen“ (Röm 15,9). Wir wollen mit unserer 
gesamten Existenz zum Lob Gottes beitragen. Darin besteht die eigentliche 
Bestimmung unseres Lebens und Dienstes. Alles soll zur Ehre unseres Herrn 
geschehen. 

 
1.3.1.2  Lob und Anbetung in der Gemeinde (1 Chr 29,20; Ps 145; Kol 3,16-17;  

Eph 1,3-14) 
Wir wollen Gott in unseren Veranstaltungen als den Höchsten feiern. Die 
gesamte Gestaltung unserer Treffen soll das widerspiegeln. Verkündigung, 
Gebet, geistliche Lieder und Musik haben dabei eine wesentliche Bedeutung. 

 
1.3.1.3  Persönlichem Gotteslob (Dan 3,17-18, Hiob 35,10) 

Wir wollen Gott unabhängig von unserer Lage als den Herrn aller Herren 
preisen weil wir wissen, dass er uns aus jeder Lage erretten kann. Doch wir 
vertrauen ihm auch dann, wenn er es nicht tut. Gott gibt Lobgesänge auch in 
der Nacht. 

 
Die vertrauensvoll gehorsame Zuwendung zum Wort Gottes zeigt sich in: 

 
1.3.1.4  Verkündigung (Mi 6,8; 2 Petr 1,16-21; Jer 15,16; 2 Tim 3,16-17) 

Weil Gottes Wort Menschen verändert, soll es den verschiedenen Alters- und 
Zielgruppen einladend, umfassend und praxisorientiert weitergegeben werden. 
Wir wollen, dass die Bibel in unseren Gemeinden / Gemeinschaften alleiniger 
Maßstab für Lehre und Leben ist. 

 



 
                                         Süddeutscher Gemeinschaftsverband e.V. 

 
 

SV-Handbuch 
Update 2015-01 

Register 2 
Satzung und Grundsätze 

2.2 
Grundsätze des SV 

Seite 8 
 

 

1.3.1.5  Persönliches Bibellesen 
Wir ermutigen zum täglichen Bibelstudium. Wer auf Gottes Wort hört, bekommt 
Kraft, Orientierung und Hilfe für sein Leben als Christ. 

 
1.3.1.6  Glaubenskursen / Bibelstunden (Eph 4,14) 

Damit unsere Gemeindeglieder im Glauben fest werden, bieten wir Grundkurse 
des Glaubens, systematische Lehre und spezielle Bibelstudiengruppen an. 

 
1.3.1.7  Glaubwürdigem Leben (Röm 12,1-2; 1 Joh 3,18; Kol 3,12-17; Jak 1,22-26;  

2 Tim 1,5f) 
Wir wollen Gott ehren, indem wir echt und wahrhaftig leben. Die Freude am 
Herrn soll unser Leben bestimmen. Ihm wollen wir gefallen. Deshalb wollen wir 
tun, was sein Wort sagt. Reden und Tun sollen übereinstimmen. 

 
Die erwartungsvoll hoffende Zuwendung zum kommenden Reich Gottes zeigt 
sich in:  

 
1.3.1.8  Zielorientiertem Warten (Phil 2,10; 2 Petr 3,11-13; Offb 21,1ff) 

Wir beugen jetzt schon die Knie vor Jesus Christus, vor dem sich einmal alle 
Knie beugen werden. In der Erwartung auf sein Kommen wollen wir fromm und 
gottgefällig leben. Unser Gemeindeleben soll von der Vorfreude auf das Fest 
ohne Ende in der Ewigkeit Gottes gekennzeichnet sein. 

 
1.3.2  Dem Menschen / der Welt zugewandt  

Wir wollen Menschen suchen, ihnen nachgehen, ihnen begegnen und sie 
segnen. Mit dem Wunsch und dem Ziel, dass sie eine lebensverändernde 
Begegnung mit Jesus selbst erleben, dass sie in einer lebendigen Beziehung zu 
anderen Christen reifen und dass sie selbst zu Menschensuchern werden.  
(Eph 5,14-20; 2 Kor 5,11-22; Mk 16,15; Mt 28,19f) 

 
Diese Zuwendung zeigt sich in: 

 
1.3.2.1  Persönlichen Kontakten (Joh 1,45; Apg 8,26ff; 1 Petr 2,12) 

Wir wollen durch Wort und Tat Jesus bekennen und unsere persönlichen 
Beziehungen nutzen, um viele für Christus zu gewinnen. Bewusst wollen wir 
freundschaftliche Kontakte mit christusfernen Menschen aufbauen, pflegen, 
sensibel und liebevoll auf ihre Fragen und Einwände eingehen und Jesus 
bezeugen. Wo Gott uns Möglichkeit bietet, wollen wir seine Zeugen sein. 

 
1.3.2.2  Ansprechenden Veranstaltungen (1 Kor 9,19-23; Apg 17,16-34; Ps 150;  

Sach 4,6) 
Wir möchten unsere Veranstaltungen kreativ und phantasiereich gestalten. 
Beim Einsatz von Gestaltungselementen achten wir auf die verschiedenen 
Zielgruppen. Durch evangelistische Veranstaltungen wollen wir Menschen zum 
Einstieg in den Glauben und in unsere Gemeinden / Gemeinschaften helfen. 
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1.3.2.3  Äußerer Mission 

Wir unterstützen die Arbeit der äußeren Mission (besonders der Liebenzeller 
Mission) durch unsere Gaben und Gebete. Wenn Gott Menschen aus unseren 
Gemeinden zum vollzeitlichen Dienst beruft, wollen wir sie unterstützen. Wir 
nehmen Anteil an den Leiden der um Jesu willen verfolgten Christen und setzen 
uns nach Möglichkeit für sie ein. 

 
1.3.2.4  Diakonischer Dienst (Mt 4,23; Lk 10,27; Gal 5,6) 

Wir wollen Gott auch im aktiven Dienst der Liebe dienen. Missionarisches 
Handeln beschränkt sich nicht auf das Wort. Im Rahmen unserer Möglichkeiten 
wollen wir Menschen helfen, die uns als Gemeinschaft oder einzelne brauchen 
(Randgruppen wie Behinderte, Alleinerziehende, Ausländer, etc.). Dabei ist uns 
wichtig, dass diakonisches Handeln untrennbar mit der Bezeugung des 
Evangeliums verbunden bleibt.  

 
1.3.2.5  Gesellschaftlicher Verantwortung (Ps 97; Jer 29,7; Spr 14,34; 1 Tim 2,1f) 

Wir wissen uns mit verantwortlich für die gesellschaftlichen und politischen 
Entwicklungen unserer Gesellschaft. Deshalb beten wir für die Verantwortlichen 
in den verschiedenen Bereichen unserer Gesellschaft. Auch durch das 
öffentliche Wort und Handeln wollen wir für die Beachtung von Gottes Willen in 
dieser Welt eintreten. 
Wir ermutigen Mitglieder und Besucher politische und soziale Verantwortung zu 
übernehmen. 

 
1.3.2.6  Der Gründung von neuen Gruppen, Gemeinschaften und Gemeinden 

Wir fördern den Aufbau von neuen Gruppen, Gemeinschaften und Gemeinden 
mit dem Ziel, Menschen in den unterschiedlichen Milieus und Lebensbereichen 
mit dem Evangelium zu erreichen, ihnen eine geistliche Heimat zu bieten und 
sie zur eigenständigen Weitergabe des Evangeliums zu befähigen.    

 
1.3.3  Einander zugewandt 

Wir wollen das geistliche Leben in seiner ganzen Gabenfülle miteinander teilen 
(1 Petr 4,10) und so die Liebe Gottes in unserer Gemeinschaft widerspiegeln   
(2 Kor 3,18). Wir verstehen Gemeinde Jesu als eine durch die Verbindung mit 
Jesus verändernd lebende und Veränderung bewirkende 
Personengemeinschaft. Wir wissen uns weltweit mit allen verbunden, die Jesus 
Christus als ihren Herrn bekennen. Gemeinsam bilden wir den einen Leib 
Christi.  

 
Diese Zuwendung zeigt sich in: 

 
1.3.3.1 Ganzheitlicher Gemeinschaft (1 Kor 10,16f; 1 Thess 2,8) 

In der Taufe und im Abendmahl verbindet uns unser Herr mit sich und 
untereinander und wir erleben die durch Jesus gestiftete Gemeinschaft. Wir 
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praktizieren Gemeinschaft mit Schwestern und Brüdern im Hören und Beten, 
Feiern und Dienen. Es ist uns wichtig, dass wir uns nicht nur unverbindlich 
treffen, sondern das Leben miteinander teilen. 
 
 

 
1.3.3.2  Liebevollen Beziehungen (Joh 13,34-35; 1 Kor 13; Phil 2,1ff; Eph 1,16; 4,32) 

Wir wollen liebevolle Beziehungen untereinander knüpfen und pflegen. Dies 
fordert uns heraus, die anderen anzunehmen, einander offen zu begegnen, 
füreinander zu sorgen, Gutes übereinander zu reden und einander immer 
wieder zu vergeben. 

 
1.3.3.3  Verbindlichen Kleingruppen (Mt 18,20) 

Wir wollen, dass jedes Gemeindeglied Gemeinschaft in einer kleinen Zelle, auf 
freundschaftlicher Ebene erlebt. Diese kleinen Gruppen haben die große 
Verheißung Jesu: „Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da 
bin ich mitten unter ihnen“ (Mt 18,20). Im verbindlichen Miteinander kann 
Ermutigung, Unterstützung und Korrektur geschehen. 

 
1.3.3.4  Glaubenserfahrungen (Apg 2,11; Mk 5,19; Ps 66,16; Apg 4,20) 

Wir wollen einander an persönlichen Glaubenserfahrungen und 
Gebetserhörungen Anteil geben. Dadurch wird Gott geehrt und gezeigt, wie 
Gott heute wirkt. Andere werden ermutigt, Jesus in ihren Alltag einzubeziehen. 

 
1.3.3.5  Gebeten (Ps13; 1 Tim 2,1ff; Mt 7,7f; 18,19-20; 21,21-22; Apg 4,23ff; 13,1-4) 

Wir praktizieren im persönlichen und gemeinsamen Gebet Lob und Anbetung, 
Dank, Bitte und Fürbitte. Im Schuldbekenntnis bringen wir unser Versagen vor 
Gott und suchen seine Vergebung. Vertrauensvoll nehmen wir seine 
Verheißungen ernst und stellen uns unter seinen Willen. Gebetsgruppen 
stärken das geistliche Fundament und fördern die missionarische Kraft im 
Gemeindeaufbau. 

 
1.3.3.6  Seelsorge (Mt 16,26; Apg 17,11; Lk 15,2; Joh 4,18.22; Lk 19,10; Mt 11,28;  

Röm 12,8) 
Wir wollen, dass bei uns niemand mit seiner Not allein bleiben muss, sondern 
Verständnis, Hilfe und geistliche Unterstützung erfährt. Dabei soll die Bibel 
Lebenshilfe und Wertmaßstab sein. 
In Verkündigung und persönlichem Gespräch wollen wir die annehmende, 
begleitende, konfrontierende und ganzheitliche Seelsorge Jesu praktizieren. 
Seelsorge üben kann jeder, der sein Verhältnis zu Gott und zu den Menschen 
durch Christus bestimmen lässt. 

 
1.3.3.7  Ermutigung zur Hingabe (Röm 12,1-2; Hebr 10,24; Lk 14,27) 

Wir fordern in der Verkündigung und Seelsorge zum fröhlichen 
Glaubensgehorsam heraus. Wir wollen miteinander einüben, unser Leben nach 
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den Vorgaben Gottes zu gestalten. Gegenseitig wollen wir uns anreizen zur 
Liebe und zu guten Werken. Wo die Jesusnachfolge ins Leid führt, wollen wir 
einander stärken, ermutigen und trösten. Wir ermutigen zum Gebet. Es ist eine 
entscheidende Hilfe zur Lebensveränderung. 
 
 

1.3.3.8  Verbindlicher Mitarbeit (1 Kor 12,7ff; 1 Petr 4,10; 1 Thess 1,9; Phil 2,3) 
Wir wollen mit den uns von Gott anvertrauten geistlichen und natürlichen Gaben 
entsprechende Aufgaben übernehmen. Die unterschiedlichen und doch 
gleichwertigen Aufgaben sollen verantwortlich, treu und in gegenseitiger 
Ergänzung wahrgenommen werden. Unser Dienst soll von der Liebe zu Jesus 
und zu den Menschen bestimmt sein. 

 
1.3.3.9  Zeugnishafter Existenz (Joh 13,35) 

Wir wissen, dass die Einheit der Christen ein deutliches Zeugnis für die 
Herrschaft von Jesus Christus ist. Deshalb achten wir darauf, die Einheit unter 
allen an Jesus Glaubenden zu wahren und wo sie verloren ging, möglichst 
schnell wieder herzustellen. 

 
 

Unabhängig von der örtlichen Größe und Form unserer Arbeit sollen 
folgende Aspekte sichtbar werden: 

 

1.4   Gemeindezugehörigkeit 
1.4.1  Besucher 

In den Gemeinschaften / Gemeinden des SV sind alle Menschen unabhängig 
von ihrer kulturellen, sozialen, religiösen und konfessionellen Herkunft herzlich 
willkommen. 

 
1.4.2  Mitglieder 

Mitgliedschaft ist ein Ausdruck verbindlicher Zugehörigkeit zu unserer 
Gemeinde / Gemeinschaft. Sie ist eine Hilfe sowohl zum praktischen Christsein 
als auch beim biblischen Gemeindeaufbau. Es ist unser Ziel, dass möglichst alle 
Besucher Mitglieder werden. 

 
Mitglied kann werden, 
wer sich zu Jesus Christus als seinem Herrn bekennt, 
wer in einer unserer Gemeinden / Gemeinschaften beheimatet ist, 
wer das Bekenntnis (siehe Punkt 1.4.3 Mitgliedsbekenntnis) anerkennt und 
unterschreibt 
wer die Grundsätze und Ziele des Süddeutschen Gemeinschaftsverbandes 
bejaht. 
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Die Mitgliederaufnahme geschieht in der Regel nach einem ausführlichen 
Gespräch bzw. Seminar über die Grundlagen und Inhalte der Mitgliedschaft und 
der Zustimmung der Gemeindeleitung in einem Gottesdienst / einer 
Gemeinschaftsstunde durch ein Mitglied des Vorstandes, dem Bezirksleiter, 
oder eine andere beauftragte Person. 
Der Süddeutsche Gemeinschaftsverband erhebt keine Mitgliedsbeiträge. Die 
Mitglieder tragen die Arbeit der Gemeinschaft / Gemeinde durch ehrenamtliche 
Tätigkeit, Gebet und freiwillige Gaben. 

 
Unsere Jugendarbeit ist dem Jugendverband „Entschieden für Christus“ (EC) 
angeschlossen. EC-Mitglieder ermutigen wir auch zur Mitgliedschaft in der 
örtlichen Gemeinde / Gemeinschaft (Doppelmitgliedschaft). Wie beim EC ist 
eine Mitgliedschaft im SV ab 14 Jahren möglich. 

 
Eine Mitgliedschaft kann in seelsorgerlichen Fällen ruhen. Diese ruhende 
Mitgliedschaft kann nach einem Gespräch mit dem Betroffenen (soweit dies 
möglich ist) durch den GLK nach Absprache mit dem Vorstand für maximal  
3 Jahre festgelegt werden. Damit ruhen die Rechte und die Pflichten (3.1.1). 
Spätestens nach 2 Jahren soll mit dem Mitglied über eine Veränderung 
gesprochen werden. Die Mitgliedschaft kann auf Bitte des Mitglieds und 
Beschluss des GLK wieder aufgenommen werden.  

 
Die Mitgliedschaft endet auf persönlichen Wunsch des Mitglieds, durch 
Ausschluss durch die Gemeindeleitung oder durch den Tod.  

 
1.4.4  Mitgliedsbekenntnis 

Ich glaube an den dreieinigen Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen 
Geist. Ich bekenne, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, mein Erlöser und 
Herr ist. Er hat mir meine Schuld vergeben und durch den Heiligen Geist ewiges 
Leben geschenkt. 
Er hat mich als sein Eigentum angenommen, und in seine Gemeinde gestellt.  
Ich will lernen, aus Dank und Liebe  alle Bereiche meines Lebens nach seinem 
Willen auszurichten. Ich will treu die Bibel lesen und beten. 
Ich will am Leben und Dienst meiner Gemeinde / Gemeinschaft teilnehmen. 
Ich will ihm mit den Gaben und Kräften dienen, die er mir anvertraut hat. 
Mit meinem Leben will ich anderen Menschen den Weg zu Jesus Christus 
zeigen. 
Aus eigener Kraft kann ich das nicht. Auf Jesus Christus setze ich mein 
Vertrauen. Alles zur Ehre meines Herrn. 

 
1.4.5  Mitarbeiter 

Jeder, der sein Leben Jesus Christus anvertraut hat, ist von ihm in die Mitarbeit 
gestellt. Dazu wurde jeder mit Gaben beschenkt. Diese gilt es zu entdecken und 
zu entfalten. Wie im menschlichen Körper wird auch im Leib Christi ein Glied 
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durch das andere unterstützt. Auf diese Weise kann die Gemeinde Jesu ihren 
Auftrag leben. 
Jeder Christ soll seine ihm entsprechende(n) Aufgabe(n) haben und darin die 
Freude der Entfaltung seiner Gaben und den Segen Gottes erleben. 
Es gibt viele Bereiche des Gemeindelebens, in denen man mitarbeiten kann, 
auch wenn man noch kein Mitglied ist.  
Von Mitarbeitern in Leitungsgremien wird eine Mitgliedschaft erwartet. Ebenso 
von ehrenamtlichen Mitarbeitern im regelmäßigen Verkündigungs- und 
Lehrdienst.  
Für leitende Mitarbeiter gelten die ethischen Leitlinien (siehe Anhang).   
Die Mitarbeiter treffen sich, um sich in den jeweiligen Gremien über die 
Gemeindearbeit auszutauschen, Impulse zu geben, Schwerpunkte zu setzen, 
Ziele zu erarbeiten, Arbeitsgruppen zu bilden, Termine abzusprechen etc. 
Grundlegende Entscheidungen über Schwerpunkte und Ziele der 
Gemeindearbeit werden in der Mitgliederversammlung getroffen.  
Die hauptamtlichen Mitarbeiter im pastoralen Dienst sind in besonderer Weise 
für Verkündigung, Seelsorge, Begleitung und Unterstützung von Mitarbeitern 
zuständig. Ehrenamtliche und hauptamtliche Mitarbeiter sind gleichwertig. 
Wichtig ist eine vertrauensvolle Zusammenarbeit.  

 

1.5  Gemeindeleben 
1.5.1  Veranstaltungen 
 
1.5.1.1  Gottesdienst / Gemeinschaftsstunde 

Der Gottesdienst / die Gemeinschaftsstunde ist die zentrale Veranstaltung der 
Gemeinde / Gemeinschaft. Er ist Begegnungspunkt aller alters- und 
interessenspezifischen Kreise und der Dienstgruppen. In ihm zeigt sich die 
Einheit der Gemeinde. Zum Gottesdienst gehören: Lob und Anbetung Gottes, 
biblisch fundierte und mutmachende Verkündigung in ansprechender Form, 
altes und neues Liedgut, kreative und gemeinschaftsfördernde Elemente und 
eine fröhliche und familienfreundliche Atmosphäre.  

  
Im Zentrum des Gottesdienstes steht die Begegnung mit Gott. Dabei nimmt die 
Verkündigung des Evangeliums die zentrale Rolle ein. Das Programm sollte 
phantasievoll und variabel gestaltet werden. 
Ziel ist, dass 
• viele mitarbeiten (Begrüßung, Schriftlesung, Bekanntmachung, Zeugnisse, 
etc.), 
• alle am Gottesdienst beteiligt sind (gemeinsame Lieder, Gebete, 
Bekenntnisse, etc.). 
Die Verantwortung für die Gestaltung und den geordneten Ablauf liegt beim 
GLK (3.2). 
Kranken und Alten wollen wir die Möglichkeit bieten, auch am gottesdienstlichen 
Geschehen Anteil nehmen zu können (spezielle Krankengottesdienste,  
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Gottesdienstaufzeichnung, Abholdienst, Gebet für Kranke im Gottesdienst). Die 
Mitglieder des GLK / bzw. die Ältesten sind bereit, nach Jak 5 für Kranke zu 
beten und sie zu salben (1.6.3.3). 

 
1.5.1.2  Kleingruppen 

Unsere Gemeinden / Gemeinschaften bestehen aus verschiedenen 
Kleingruppen. Der Gemeindegottesdienst und die Zusammenkünfte in den 
Kleingruppen sollen sich gegenseitig befördern und aufbauen. In regelmäßigen 
Treffen pflegen die Gruppenmitglieder herzliche Gemeinschaft, sprechen über 
Bibeltexte und beten, beraten und arbeiten miteinander. Sie wirken stärkend 
nach innen und gewinnend nach außen. Kleingruppen können sehr 
unterschiedlich in ihrer Form und ihren Zielen sein: 
• Kleingruppen mit missionarischer oder vertiefender Zielsetzung 
Kleingruppen, die sich diakonischen Aufgaben widmen 
• Interessengruppen für Singles, Frauen, Mütter mit Kindern, Männer oder 
Senioren u. a. 
• Dienstgruppen (Chöre, Besuchsteam, etc.) 
Hauskreise / Hausgemeinden, in denen geistliches Leben eingeübt wird und 
ganzheitliche Verantwortung füreinander wahrgenommen wird 
• Gebetspartnerschaften, in denen ganz persönliche und auch allgemeine 
Anliegen vor Gott gebracht werden, etc. 
Die Mitglieder der Kleingruppen kümmern sich auch außerhalb der 
Gruppentreffen umeinander. 
Weil in der kleinen Zelle Unverbindlichkeit überwunden, Offenheit gelebt und 
herzliche Gemeinschaft erlebt werden kann, ist es unser Ziel, dass jedes 
Gemeindeglied in einer Kleingruppe  beheimatet ist. 

 
1.5.1.3  Gebets- und Bibelkreise 

Wir wissen, dass wir ohne Gebet nichts Bleibendes für Gott erreichen können. 
Deshalb halten wir persönliche Gebetszeiten und beten gemeinsam in 
Gebetskreisen und Gebetszellen. Ein kurzer biblischer Impuls, entsprechende 
Lieder und Austausch von Gebetsanliegen sollen dabei das Gebet leiten. 
Zeitlich soll das Gebet Vorrang haben. 
In den Bibelkreisen beschäftigen wir uns intensiv mit Gottes Wort, damit seine 
Maßstäbe unser Leben prägen. Dabei ist uns wichtig, dass jede(r) 
Teilnehmer(in) ein fundiertes Bibelwissen bekommt, biblische Zusammenhänge 
versteht und lernt, Glaubensinhalte zu leben und weiter zu geben. Deswegen 
fördern wir den offenen Austausch über der Bibel, bei dem sich jeder beteiligen 
kann.  

 
1.5.1.4  Kinder-,Teenager- und Jugendkreise 

In wöchentlichen Kinder- und Jungschargruppen vermitteln wir altersgerecht 
biblische Geschichten und Inhalte und laden zu einem Leben mit Jesus Christus 
ein. Durch gemeinsames Singen, Spielen und Basteln sollen sie Freude und 
Gemeinschaft erleben. Teenager und junge Erwachsene sollen durch unsere 
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Angebote Antworten auf ihre Glaubens- und Lebensfragen erhalten. Neben 
Bibelgespräch und Themenabenden werden auch Treffen in gemütlicher Runde 
und andere gemeinsame Aktivitäten (Freizeiten, Sport, missionarische und 
diakonische Einsätze, Woche des gemeinsamen Lebens, etc.) angeboten. 

 
1.5.1.5  Seminare und Schulungen 

In den unterschiedlichen Aufgabenbereichen fördern wir unsere Mitarbeiter 
durch qualifizierte Seminare und Schulungen. Diese werden auf Orts-, Bezirks-, 
Regional- und Verbandsebene angeboten. Darüber hinaus bieten wir öffentliche 
Vorträge und Seminare zu ethischen Fragen und zur praktischen 
Lebensgestaltung an. Dadurch wird Stellung genommen zu aktuellen 
gemeindlichen, gesellschaftlichen oder kulturellen Fragen und Entwicklungen 
und biblische Orientierung vermittelt. 

 
1.5.1.6  Biblischer Unterricht und Glaubenskurse 

In unseren Gemeinden bieten wir einen biblischen Unterricht und verschiedene 
Glaubenskurse an. Sie dienen der Einführung in die biblische Lehre und das 
Leben in der Nachfolge und der Gemeinde. Sie finden in einem überschaubaren 
begrenzten Zeitrahmen statt. Sie helfen, das Leben der Einzelnen zu gestalten 
und den Glauben zu festigen. 

 
1.5.1.7  Evangelisationen und Bibelwochen 

Um möglichst vielen Menschen die gute Nachricht von Jesus Christus weiter zu 
sagen, führen wir Offene Gottesdienste, Evangelisationen, Konzerte und  
spezielle Veranstaltungen (Frauenfrühstück, Männervesper, etc.) durch. Dabei 
laden wir zu einem Leben mit Jesus Christus und in die Gemeinde ein. 
Um über biblische Wahrheiten zu informieren und biblische Zusammenhänge 
aufzuzeigen, veranstalten wir Bibeltage und Bibelwochen. Davon erwarten wir 
geistliche Erneuerung, Stärkung des Glaubens und Motivation für den Dienst. 

 
1.5.1.8  Musik und  Kunst 

Durch Instrumentalmusik (Band, Posaunenchöre etc.) und Gesang, sowie durch 
darstellende und bildende Künste kann Gott in besonderer Weise gelobt 
werden. Aber auch viele Menschen können durch Musik und Kunst für Gottes 
Wirken geöffnet und angesprochen werden. Deshalb bieten wir Lobpreisteams, 
Musikgruppen, Chöre und Theatergruppen etc. an, in denen sich entsprechend 
begabte Personen zur Ehre Gottes einbringen können. 

 
1.5.1.9  Sport und Freizeitgestaltung 

Christsein ist ganzheitlich und wirkt sich in allen Bereichen des Lebens und der 
Persönlichkeit aus. Wir unterstützen sportliche Aktivitäten bei Jung und Alt. 
Deshalb bieten wir ganzheitliche Freizeitprogramme an, die dem Körper gut tun 
und die Gemeinschaft untereinander fördern. 
 

 



 
                                         Süddeutscher Gemeinschaftsverband e.V. 

 
 

SV-Handbuch 
Update 2015-01 

Register 2 
Satzung und Grundsätze 

2.2 
Grundsätze des SV 

Seite 16 
 

 

1.5.2  Gottesdienstliche Handlungen 
Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf die Gegenseitige Vereinbarung 
zwischen Evangelischer Landeskirche und Landeskirchlichen Gemeinschaften 
("Pietisten-Reskript 1993") und weitere Verträge. Im Gespräch mit dem 
Oberkirchenrat wird eine beständige Aktualisierung angestrebt.  

  
1.5.2.1  Segnung 

Es ist uns wichtig, dass unsere Gemeindearbeit und der Alltag unserer 
Gemeindeglieder unter dem Segen Gottes stehen. Deshalb sprechen wir in den 
gottesdienstlichen Veranstaltungen bewusst den Segen Gottes zu. Für 
Menschen in besonderen Lebenssituationen machen wir das Angebot zur 
Einzelsegnung. Im Rahmen des Gottesdienstes / der Gemeinschaftsstunde 
bieten wir an, Kinder am Anfang ihres Lebensweges zu segnen und erbitten für 
sie Gutes von Gott (vgl. Mk 10,13ff).   
Wir segnen Mitarbeiter bei der Übernahme von Diensten, Aufgaben und 
Ämtern. 

 
1.5.2.2  Taufe 

Die Taufe ist eine von Jesus Christus eingesetzte einmalige Handlung. Sie 
geschieht im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes 
(Mt 28,18ff) mit Wasser. 
Die Taufe hat in Gottes Gnade und Heil ihren Grund und will in die Jüngerschaft 
hineinführen. Wir praktizieren sowohl Säuglings-, Kinder- als auch 
Erwachsenentaufe in der Form des Übergießens mit Wasser oder des 
Untertauchens im Wasser (EKD Tauferklärung vom 29.4.2007).  
Die Taufe ist nach unserer biblischen Erkenntnis sowohl als Säuglings- als auch 
als Glaubenstaufe möglich. Wer als Kind, Heranwachsender oder Erwachsener 
nicht getauft wurde, kann getauft werden, wenn er Jesus Christus als seinen 
Retter und Herrn angenommen hat und mit ihm leben und ihm dienen will. Die 
regelmäßige Teilnahme am Gemeindeleben und eine biblische Unterweisung 
(z. B. biblischer Unterricht oder Glaubensgrundkurs) werden dabei 
vorausgesetzt. Bei Kindern und Jugendlichen unter 14 Jahren ist die 
Zustimmung der Erziehungsberechtigten zur Taufe erforderlich. Wiedertaufe ist 
bei uns nicht möglich. Für die Taufe wird das Dimissoriale beim zuständigen 
Pfarramt eingeholt. Der Gemeinschaftsverband beantragt beim Oberkirchenrat 
eine Einzelermächtigung.  
In der Regel geschieht bei uns die Kinder- oder Erwachsenentaufe in einer 
Kirche oder SV-Gemeinschaft und begründet die Mitgliedschaft in der 
Evangelischen Landeskirche.  

 
Dieser Regelvorgang von Taufe signalisiert unsere Zugehörigkeit zur 
Evangelischen Kirche und unsere Evangelische Identität. In begründeten 
Ausnahmefällen suchen wir nach verantwortbaren Wegen, auch Christen zu 
taufen, die (zunächst noch) eine Mitgliedschaft in der Evangelischen 
Landeskirche ablehnen (s. Handbuch – Taufe Konfessionsloser). 
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Über das umstrittene Verhältnis von Taufe und Kirchenmitgliedschaft wird im 
Rahmen von Gnadau Württemberg und im Gespräch mit dem Oberkirchenrat 
weiter beraten. 

 
1.5.2.2  Abendmahl 

Nach Apg 2,42 gehört das Abendmahl zu den wesentlichen Elementen des 
Gemeindelebens. Wir feiern es in unseren Gemeinden / Gemeinschaften 
regelmäßig und stiftungsgemäß. Hilfreiche Orientierung bietet die kirchliche 
Agende. Die Annahme der in Jesus Christus geschehenen Erlösung  sowie der 
Wunsch nach einem geordneten Verhältnis  mit den Menschen ist 
Voraussetzung für diese Feier „Jeder prüfe sich selbst!“. 
Mitarbeiter, die eine Abendmahlsfeier leiten, werden in der Verantwortung des 
SV zugerüstet und vorbereitet (vgl. Übereinkunft zwischen Landeskirche und 
Gemeinschaften vom 12. November 1987). 
Kinder können nach einer altersgemäßen Vorbereitung am Abendmahl 
teilnehmen (Mitverantwortung der Eltern). 

 
1.5.2.3  Kasualien (Konfirmation, Trauung, Beerdigung) 

Kasualien sind gottesdienstliche Handlungen an besonderen Lebensstationen, 
die in der Regel im Auftrag der Evangelischen Kirche durchgeführt werden. Für 
evangelische Kirchenmitglieder, bieten wir in Absprache mit der Landeskirche 
Kasualien an. Dafür wird beim zuständigen Pfarramt ein Dimissoriale eingeholt. 
Die Amtshandlung wird auch im kirchlichen Gottesdienst abgekündigt. 

 
1.5.2.3.1 Konfirmation 

Im Rahmen unserer Gemeinschaftsgemeinden bieten wir nach Bedarf 
Konfirmandenunterricht und Konfirmationen an.  
Kirchenmitglieder aus anderen SV-Gemeinschaften können ihre Kinder zum 
Konfirmandenunterricht in Gemeinschaftsgemeinden ummelden.  
SV Gemeinschaften, die keine Gemeinschaftsgemeinden sind, können einen 
biblischen (Glaubens-)Unterricht für Heranwachsende anbieten.  

 
1.5.2.3.2 Trauung 

Die Ehe beginnt mit der standesamtlichen Trauung. Im Traugottesdienst wird 
dem Ehepaar der Segen Gottes zugesprochen. Der Gottesdienst wird unter 
Teilnahme der Gemeinde gefeiert. Das Ehepaar wird der Fürbitte der Gemeinde 
anbefohlen. Der Trauung gehen ehevorbereitende Gespräche mit dem 
Gemeinschaftspastor oder einem Ältesten voraus. Wir nehmen keine Trauung 
von Personen vor, die nicht standesamtlich getraut sind. Eine Segnung 
homophiler Lebensgemeinschaften ist ausgeschlossen. 
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1.5.2.3.3 Beerdigung 
Bei der Beerdigung bezeugen wir den Trost des Glaubens und die Hoffnung der 
Auferstehung. Die Trauerfeier wird nach Absprache mit den Angehörigen unter 
Anteilnahme der Gemeinde / Gemeinschaft durchgeführt. 
Beerdigungen von Menschen, die keiner Kirche angehören, können auf Bitten 
der Angehörigen hin durchgeführt werden. Der Hauptamtliche hat in 
seelsorgerlicher Verantwortung über die Durchführung zu entscheiden und 
informiert seinen GLK. 

 
1.5.2.3.4 Gottesdienstliche Handlung an Personen, die nicht Mitglieder der 

Evangelischen Landeskirche sind. 
 

Wir bieten auch den Gliedern unserer Gemeinden / Gemeinschaften 
Segensgottesdienste, anlässlich besonderer Lebenssituationen (Geburt, 
Hochzeit, Beerdigung) an, welche kein Mitglied der Evangelischen Landeskirche 
sind und diese Mitgliedschaft auch noch nicht wünschen. Diese 
Segenshandlungen werden in ein besonderes Verzeichnis des Verbandes 
eingetragen.  

 
1.5.3  Seelsorge 
 
1.6.3.1  Seelsorge aneinander 

Es ist uns wichtig, dass ein Vertrauensverhältnis untereinander in unseren 
Gemeinden / Gemeinschaften da ist und weiter wächst. Dazu gehört das 
seelsorgerliche Miteinander, gegenseitige Achtung, Ermutigung und Korrektur. 
Es geht dabei um Lebens- und Glaubenshilfe im Namen Jesu.  

 
1.5.3.2  Seelsorgerliche Angebote 

Unsere hauptamtlichen Mitarbeiter im pastoralen Dienst sind zur Seelsorge 
befähigt und bereit. Wir bieten besondere Angebote zur Stille und zur Einkehr 
an und ermutigen, das Angebot zur Beichte anzunehmen. 
In besonderen seelischen Notlagen vermitteln wir den Kontakt zu kompetenten 
christlichen therapeutischen Einrichtungen und ermutigen, diese Hilfe in 
Anspruch zu nehmen.  

 
1.5.3.3  Gemeindezucht / Gemeindedisziplin (1 Kor 5,1-13; Jak 5,19-20: Mt 18,15ff;  

Gal 6,1f). 
Zur Erhaltung und Förderung biblischen Gemeindelebens kann Gemeindezucht 
erforderlich werden. Verstößt ein Gemeindeglied durch Lebensführung oder 
Lehre gegen die Weisungen der Heiligen Schrift, so wird alles versucht, um der 
betreffenden Person in Liebe zurecht zu helfen. Als Glaubensgeschwister sind 
wir füreinander verantwortlich. In besonderer Verantwortung für die gesamte 
Gemeinde steht der Gemeinschaftspastor und der GLK bzw. der BLK. Solches 
Handeln darf nicht in menschlichem Eifer, in lieblosem Richtgeist oder 
Selbstsicherheit erfolgen, sondern muss in der Liebe zum Betroffenen, 



 
                                         Süddeutscher Gemeinschaftsverband e.V. 

 
 

SV-Handbuch 
Update 2015-01 

Register 2 
Satzung und Grundsätze 

2.2 
Grundsätze des SV 

Seite 19 
 

 

Verantwortung vor Gott, Fürbitte und Zucht des Heiligen Geistes geschehen. 
Ziel ist es, den Verirrten zu gewinnen. 
Ist keine Bereitschaft zur Umkehr oder Änderung des Verhaltens zu erkennen, 
beschließt der GLK den Ausschluss aus der Mitarbeit und in besonders 
schwierigen Fällen aus der Mitgliedschaft. 
Bei schwierigen lehrmäßigen Auseinandersetzungen ist der Vorstand, der 
zusammen mit dem Komitee für die Beachtung der theologischen Ausrichtung 
des SV Verantwortung trägt (Wächteramt), einzubeziehen.  

    
1.5.3.4  Gebet über Kranken 

Mitglieder des GLK können von Kranken und Angefochtenen gerufen werden, 
dass sie nach Jak 5,14 über ihnen beten und sie salben. Dieser seelsorgerliche 
Dienst geschieht im Namen des Herrn Jesus. Das Gebet des Glaubens wird 
dem Kranken auf jeden Fall helfen. Auch wenn keine körperliche Heilung eintritt, 
erfährt er Stärkung, Trost und Entlastung von Schuld. Viele wurden durch das 
Gebet der Ältesten für ihre letzte irdische Wegstrecke gestärkt. Die 
medizinische Behandlung durch einen Arzt und das Gebet der Ältesten 
schließen sich keineswegs aus. 

 
1.5.4  Öffentlichkeitsarbeit 

Weil Gott will, dass alle gerettet werden, wollen wir möglichst viele Menschen 
mit der guten Nachricht erreichen. Durch Kommunikation, Kontaktpflege, 
vertrauensbildende Maßnahmen, Mission, Evangelisation, und eine gute 
Öffentlichkeitsarbeit, wollen wir gewinnende Gemeinde sein.  

 
Dies geschieht durch: 
evangelistische und missionarische Veranstaltungen, 
eine offene Atmosphäre in unseren Gemeindeveranstaltungen, 
persönliche Kommunikation. 

 
Aber zum Beispiel auch durch: 
eine aktuelle Homepage, 
einen ansprechenden Gemeindebrief, 
einen gepflegten Schaukasten,  
gekonnt erstellte sonstige Medien (z.B. Internet, Flyer), 
durch Nutzung der regionalen Presse und Medien. 
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1.6 Finanzen 
(1 Chr 29,14b; Mal 3,10) 
Alles was wir haben, ist uns von Gott anvertraut. Die Arbeit unserer Gemeinden 
/ Gemeinschaften und unseres Verbandes wird durch Spenden getragen. Auch 
das finanzielle Opfern ist dankbare Reaktion auf das einmalige Opfer Jesu 
Christi am Kreuz.  
Entsprechend den Anweisungen aus 1 Kor 16,1-3 und 2 Kor 8+9 ermutigen wir 
dazu, freiwillig, großzügig, regelmäßig und entsprechend den Möglichkeiten zu 
geben. 
Das Geben von 10 % der Einnahmen ist eine gute geistliche Leitlinie. 
Im Umgang mit den anvertrauten Geldern bemühen wir uns auf allen Ebenen 
um Transparenz und Offenheit, „damit es gewissenhaft zugeht, nicht nur vor 
dem Herrn, sondern auch vor Menschen“ (2 Kor 8,21). 
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Bezirks- bzw. Gemeinschaftsleitungskreise können je nach 
örtlicher Gegebenheit, Statuten und Ordnungen erarbeiten, die 
an die folgenden Vorgaben angelehnt, jedoch an besondere 
Gegebenheiten in Bezirk und Gemeinschaft angepasst sind. 
Änderungen sind vor Beschlussfassung vom Vorstand genehmigen 
zu lassen.  Die aktuelle Fassung muss allen örtlichen Mitgliedern 
vorliegen. Eine Kopie wird beim Verband hinterlegt. 
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2. Gemeinden / Gemeinschaften 
Eine örtliche Gemeinschaft ist ein korporatives Mitglied des rechtsfähig 
eingetragenen Vereins. Die Mitglieder tragen die Verantwortung für ihre 
Gemeinden / Gemeinschaften. Auf der Basis eines Kooperationsvertrages 
können auch Gemeinden, die e.V. sind, im Verband angeschlossen werden.  

 

2.1  Mitgliederversammlung (GMV) 
Die Mitglieder treffen sich in der Regel jährlich zur Mitgliederversammlung 
(GMV). Eine außerordentliche MV ist einzuberufen, wenn der GLK das für nötig 
hält oder zehn Prozent aller Mitglieder, mindestens jedoch drei Mitglieder, einen 
schriftlichen Antrag stellen. Die MV wird durch den GLK vorbereitet (siehe auch 
Punkt 5.0 Einladungen, Beschlussfähigkeit). 

 
Es wird empfohlen, dass EC Mitglieder (auch ohne SV-Mitgliedschaft) bei der 
MV stimmberechtigt eingeladen werden.  

 
2.1.1  Aufgaben der Mitgliederversammlung (GMV) 

Zu ihren Aufgaben gehören u. a. 
 
2.1.1.1  Beratung der künftigen Arbeit der Gemeinde / Gemeinschaft, Umsetzung 

geistlicher und missionarischer Impulse.  
 
2.1.1.2  Entgegennahme des jährlichen Rechenschaftsberichtes der 

Gemeinschaftsleitung und der verschiedenen Arbeitszweige und deren 
Entlastung. 

 
2.1.1.3  Entgegennahme des jährlichen Kassenberichts und Beschlussfassung über die 

Entlastung des Kassierers. 
 
2.1.1.4  Weitergabe von Informationen aus dem Bezirk und Verband. 
 
2.1.1.5  Mitverantwortung für die finanziellen Belange der Arbeit, besonders bei 

größeren Anschaffungen und baulichen Veränderungen. 
 
2.1.1.6  Wahlen des Gemeinschaftsleitungskreises (GLK) und des Gemeinschaftsleiters 

(GL) bzw. -leitungsteams (GLT) (siehe 2.3.2).  
 
2.1.1.7  Behandlung von Anträgen und Anregungen zur Gestaltung der Arbeit Anträge 

an die MV können von jedem Mitglied bis drei Tage vor der MV schriftlich beim 
GL bzw. GLT eingereicht werden. Anträge, die während der MV gestellt werden, 
müssen nur behandelt werden, wenn die MV mit Zweidrittelmehrheit zustimmt. 
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2.2  Gemeinschafts- Gemeindeleitungskreis (GLK) 
Der GLK übernimmt das geistliche Leitungsamt im biblischen Sinn (vergleichbar 
der Aufgabe der Ältesten im Neuen Testament). Die Aufgabe der Ältesten wird 
im Besonderen vom Gemeinschaftsleiter, seinem Stellvertreter und dem 
zuständigen Gemeinschaftspastor / Pastoralreferentin wahrgenommen. 

 
Strittige Lehrfragen sollen zunächst auf dieser Ebene angesprochen und in 
Orientierung an der Schrift und den Bekenntnissen, sowie den 
Glaubensgrundsätzen des SV geklärt werden. Wo keine Einigung möglich ist, 
ist zusammen mit dem Bezirksleiter der SV-Vorstand einzubeziehen. 
Bei Lehrfragen, bei denen noch keine Vorgaben von Seiten des Verbandes da 
sind, ist der SV-Vorstand umgehend mit einzubeziehen. 

 
Der BLK kann in bestimmten Fällen in Absprache mit dem SV-Vorstand die 
Aufgaben des GLK stellvertretend wahrnehmen.  

 
2.2.1  Zusammensetzung des GLK 

Der GLK besteht aus fünf bis acht Mitgliedern. Die definitive Zahl wird nach den 
örtlichen Möglichkeiten von der GMV festgelegt.  
 
Dazu gehören: 

 
2.2.1.1  die hauptamtlichen Mitarbeiter, die für die Gemeinschaft / Gemeinde 

verantwortlich sind. 
 
2.2.1.2  der Jugendkreisleiter oder ein anderer Vertreter der Jugend. 

Er wird von der MV des SV-EC-Jugendkreises bzw. von der Vollversammlung 
des Jugendkreises delegiert und muss Mitglied der Gemeinde/Gemeinschaft 
sein. 

2.2.1.3  der Kassierer ist Kraft Amtes Mitglied im GLK. Grundsätzlich ist durch den 
Beschluss des örtlichen GLK auch eine Berufung als Kassier möglich, die nicht 
zu einer ordentlichen Mitgliedschaft im Leitungskreis führt. Der Geschäftsführer 
des Verbandes ist von einer solchen örtlichen Regelung in Kenntnis zu setzen. 
In einem solchen Fall ist auf eine zeitnahe gegenseitige Information in allen 
finanzrelevanten Dingen zwischen dem GLK und dem Kassierer zu achten.  

 
 
2.2.1.4  Zwei bis fünf von der MV aus deren Mitte zu wählende Mitglieder. 
 
2.2.2  Sitzungsrhythmus des GLK 

Der GLK sollte alle ein bis zwei Monate zusammentreten. 
 
2.2.3  Aufgaben des GLK 

Zu seinen Aufgaben gehören u. a.: 
 



 
                                         Süddeutscher Gemeinschaftsverband e.V. 

 
 

SV-Handbuch 
Update 2015-01 

Register 2 
Satzung und Grundsätze 

2.2 
Grundsätze des SV 

Seite 24 
 

 

2.2.3.1  Leitung der Gemeinde / Gemeinschaft. 
 
2.2.3.2  Beratung und Entscheidungen über die geistlichen, organisatorischen und 

wirtschaftlichen Anliegen der Gemeinde / Gemeinschaft. 
 
2.2.3.3  Verantwortung der Gemeinschaftsveranstaltungen. 
 
2.2.3.4  Vorbereitung der MV und Ausführung etwaiger Beschlüsse derselben. 
 
2.2.3.5  Entscheidungen über Anträge zur Mitgliedschaft bzw. Ausschluss von 

Mitgliedern. 
 
2.2.3.6  Wahl des Schriftführers (aus seiner Mitte) und des Kassierers (s. 2.4.1). 
 
2.2.3.7  Wahl eines Vertreters des GLK für die MV des Jugendkreises. 
 
2.2.3.8  Berufung geeigneter Leiter für Kreise und Gruppen der örtlichen Arbeit und 

verantwortliche Begleitung der Mitarbeiter. 
 
2.2.3.9 Verwaltung der Finanzen und etwaiger Grundstücke der Gemeinschaft, soweit 

das nicht durch den Bezirk geschieht (7.1 und 7.3) oder in die Zuständigkeit des 
Verbandskomitees fällt.  

 
2.2.3.10 Berufung von ein bis zwei Personen zur Kassenprüfung. 
 
2.2.3.11 Beratung über Personalfragen (3.3.2.5). 
 
2.2.3.12 Verantwortung für die Planung und Abgleichung des Opfer- und 

Spendenbedarfs zur Deckung der anteiligen Personalkosten und der 
anfallenden Sachkosten. 
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2.3  Gemeinschaftsleiter (GL) bzw. -leitungsteam (GLT) 
 
2.3.1  Zusammensetzung der Gemeinschaftsleitung 
 Der GL und gegebenenfalls sein Stellvertreter werden vom GLK aus dessen 

Mitte gewählt (4.2.1). Falls ein Team mit der Gemeinschaftsleitung beauftragt 
wird, sollte es aus höchstens drei Personen bestehen. Eine Person wird als 
Kontaktperson dem Gemeinschaftsverband gegenüber eingesetzt.  

 
2.3.2  Wahl der Gemeinschaftsleitung 

Der neu gewählte GLK zieht sich in der MV kurz zurück und wählt aus seiner 
Mitte den GL, bzw. GLT. Die Wahl wird direkt danach der MV zur Bestätigung 
vorgelegt. Die Bestätigung erfolgt durch mehrheitliche Zustimmung.  
Wenn die Wahl des GL (im Rahmen des GLK) während der MV noch nicht 
möglich ist, geschieht sie bei der nächsten GLK-Sitzung und wird in einer 
zeitnah angesetzten MV zur Bestätigung vorgelegt. Die Bestätigung kann auch 
notfalls durch den Wahlleiter auf schriftlichem Weg eingeholt werden 
Bei kleineren Gemeinschaften, bei denen keine Wahl möglich ist, beruft der BLK 
im Einvernehmen mit den Mitgliedern oder den verantwortlichen Geschwistern 
der betreffenden Gemeinschaft den Gemeinschaftsleiter.  
Das Ergebnis einer Neuwahl, Wiederwahl, oder Berufung wird der 
Verbandsleitung des SV möglichst unverzüglich mitgeteilt. 

 
2.3.3  Aufgaben der Gemeinschaftsleitung 

Zu den Aufgaben des GL bzw. GLT gehören u. a.: 
 
2.3.3.1 Verantwortung für Leitung und Durchführung der Gemeinschaftsveran-

staltungen. Mit der Leitung von Gemeinschaftsveranstaltungen können und 
sollen auch andere Mitarbeiter beauftragt werden. 

 
2.3.3.2  Einberufung und Leitung der MV und des GLK 
 
2.3.3.3  Vertretung der Gemeinde / Gemeinschaft nach außen, z. B. gegenüber der 

Kirchengemeinde, der örtlichen Evangelischen Allianz und ihren Kreisen (diese 
Aufgabe kann auch delegiert werden), insbesondere aber auch dem BLK und 
dem SV-Vorstand gegenüber.  

 
2.3.3.4  Seelsorgerliche Betreuung und Besuch der Gemeinschaftsglieder im Rahmen 

der gegebenen Möglichkeiten. 
 
2.3.3.5  Kontaktpflege mit den Hauptamtlichen des Bezirks (Information, Beratung, 

Unterstützung im Blick auf die Gemeinschaftsarbeit und den Besuchsdienst). 
 
2.3.4  Unterstützung der Gemeinschaftsleitung (GL) 

Der GL wird in allen Belangen vom GLK unterstützt. 
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2.4  Kassenverwaltung 
 
2.4.1  Eigene Kassenverwaltung 

Es ist anzustreben, dass jede Gemeinde / Gemeinschaft eine eigene 
Kassenverwaltung hat. In diesem Fall wählt der GLK einen Kassierer. Die 
Wahlperiode beträgt vier Jahre (siehe 2.2.1.3).  
Wo keine eigene Kassenführung möglich ist, wird die Kassenverwaltung (alle 
Einnahmen und Ausgaben) über die Bezirkskasse abgewickelt. 

 
2.4.2  Ordentliche Kassenführung 

Der Kassierer ist zu einer ordentlichen Kassenführung mit Verbuchung aller 
Einnahmen und Ausgaben verpflichtet. Gaben, für die eine 
Zuwendungsbestätigung ausgestellt werden soll, sind in Optigem mit Namen, 
Anschrift und Datum zu verbuchen. 

 
2.4.3  Kassenprüfung und Kassenbericht 

Der Kassierer hat der MV jährlich einmal einen Kassenbericht zu erstatten. Der 
Kassenbericht geht ebenfalls an den Bezirkskassierer. Die Kassenführung ist 
jeweils nach dem Jahresabschluss durch ein oder zwei vom GLK zu 
bestimmende  Personen zu prüfen. 

 
2.4.4  Gemeinschaften ohne Kassenverwaltung 

Falls in der Gemeinschaft keine eigene Kassenverwaltung vorhanden ist, sind 
die Einnahmen in einem Kassenbuch einzutragen und mit der Bezirkskasse 
abzurechnen. Bei Spenden, für die eine Zuwendungsbestätigung gewünscht 
wird, ist in das Kassenbuch Namen, Anschrift und Datum einzutragen. Das 
Kassenbuch ist jährlich durch den Bezirkskassierer oder einen anderen 
Beauftragten zu prüfen. 

 
2.4.5  Opfer in den Gemeinschaften 

Alle Opfereingänge sind von zwei Personen zu zählen. Diese bestätigen die 
Richtigkeit durch Unterschrift in einer Opferliste. 
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3.  Bezirke 
Die Gemeinden / Gemeinschaften des SV sind derzeit in 21 Bezirken 
zusammengefasst. 

3.1  Aufgaben der Bezirke 
Zu den Aufgaben der Bezirke gehören u. a.: 

 
3.1.1  Stärkung der Einzelgemeinschaften und deren Versorgung mit dem Wort 

Gottes. 
 
3.1.2  Entwicklung von neuen Konzepten; Anregung, Begleitung und Unterstützung 

von Neugründungen.  
 
3.1.3  Abstimmung der Arbeit der verschiedenen Gemeinden / Gemeinschaften und 

Jugendkreise des Bezirks unabhängig von ihrer Größe (z. B. Terminplanung, 
Einbeziehung in bezirkliche Strukturüberlegungen). 

 
3.1.4  Sorge für das Wohlergehen und den koordinierten Einsatz der hauptamtlichen 

Mitarbeiter im pastoralen Dienst. 
 
3.1.5  Durchführung von Bezirksveranstaltungen, wie z. B. Konferenzen, Freizeiten 

und Evangelisationen auf Bezirksebene. 
 
3.1.6  Schulung und Zurüstung der ehrenamtlichen Mitarbeiter. 

3.2.  Bezirksmitgliederversammlung (BMV) 
3.2.1  Einberufung der Bezirksmitgliederversammlung 

In der Regel mindestens einmal jährlich ist eine BMV abzuhalten, zu der alle 
Mitglieder der einzelnen Gemeinden / Gemeinschaften des Bezirks einzuladen 
sind. Eine außerordentliche MV ist einzuberufen, wenn der BLK es für nötig hält 
oder zehn Prozent aller Mitglieder, mindestens jedoch sieben Mitglieder, einen 
schriftlichen Antrag über den BL an den BLK stellen. 
Nach einem Beschluss der BMV kann ihre Aufgabe auch von einer 
Bezirksdelegiertenversammlung wahrgenommen werden. In diesem Fall sind 
die Mitglieder des Bezirks mindestens einmal jährlich schriftlich über die 
Beratungen und Beschlüsse und die Situation des Bezirkes zu informieren. 

 
Die vor Ort beschlossene Ordnung für die Bezirksdelegiertenversammlung 
(BDV) muss vom SV-Vorstand bestätigt werden. 

 
3.2.2  Aufgaben der Bezirksmitgliederversammlung bzw. der 

Bezirksdelegiertenversammlung 
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Die BMV / BDV  hat folgende Aufgaben wahrzunehmen: 
 
3.2.2.1  Entgegennahme der Jahresberichte 

• des geschäftsführenden Gemeinschaftspastors, 
• der Bezirksleitung und 
• des Bezirkskassierers. 

 
3.2.2.2  Beschlussfassung über die Entlastung der Bezirksleitung und des 

Bezirkskassierers. 
 
3.2.2.3  Wahl des Bezirksleitungskreises (siehe 3.3.1). 
 
3.2.2.4  Wahl des Bezirksleiters und eines Stellvertreters bzw. des Bezirksleitungsteams 

auf Vorschlag des BLK (siehe 3.4.1). 
 
3.2.2.5  Wahl des (der) Kassenprüfer(s). 
 
3.2.2.6  Beratung der künftigen Bezirksarbeit und Beauftragung des BLK für bestimmte 

Aufgaben. 
 
3.2.2.7  Mitverantwortung in finanziellen Angelegenheiten und beim Kauf oder Bau von 

Gemeinschaftshäusern (sofern das nicht in die Verantwortung der 
Einzelgemeinschaft gehört). 

 
3.2.2.8  Behandlung von Anträgen. 
 
3.2.2.9  Anträge an die BMV / BDV können von jedem Mitglied bis drei Tage vor der 

BMV / BDV schriftlich beim BL bzw. BLT eingereicht werden. Anträge, die 
während der MV gestellt werden, müssen nur behandelt werden, wenn die BMV 
/ BDV mit Zweidrittelmehrheit zustimmt. 

 

3.3  Bezirksleitungskreis (BLK) 
 
3.3.1  Zusammensetzung und Wahl des BLK 

Der BLK soll aus fünf bis zwölf Mitgliedern bestehen. Dazu gehören: 
 
3.3.1.1  die hauptamtlichen Mitarbeiter des Bezirks, 
 
3.3.1.2  der Bezirksjugendbeauftragte, 
 
3.3.1.3  vier bis sechs von der BMV aus ihrer Mitte zu wählende Mitglieder. Die 

einzelnen, vor allem die zahlenmäßig größeren Gemeinden / Gemeinschaften, 
sollen dabei berücksichtigt werden. In der BMV kann mit einfacher Mehrheit 
beschlossen werden, dass alle Gemeinschaftsleiter den BLK bilden. 
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3.3.1.4  Praktikant/innen können mit Gaststatus eingeladen werden. 
 
3.3.2  Aufgaben des Bezirksleitungskreises 

Zu seinen Aufgaben gehören: 
 
3.3.2.1  Besprechung der geistlichen, organisatorischen und finanziellen Anliegen des 

Bezirks und Sorge um gesunde geistliche Entwicklung und missionarische 
Bewegung 

 
3.3.2.2  Verantwortung der Bezirksveranstaltungen. 
 
3.3.2.3  Vorbereitung der BMV / BDV. 
 
3.3.2.4  Besprechung der dienstlichen Angelegenheiten der hauptamtlichen Mitarbeiter. 
 
3.3.2.5  Beratung von Be- und Versetzungsfragen nach Vorschlag des  Fachbereichs 

Personal.  
Über die Berufung des geschäftsführenden Gemeinschaftspastors wird im BLK 
im Verbund mit dem GLK seines Dienstortes entschieden. 
Die Beratung über die Anstellung eines Hauptamtlichen in einer 
Schwerpunktgemeinde (regelmäßiges gottesdienstliches Angebot; mehr als  
50 % Arbeitszeit des HA) geschieht im GLK zusammen mit dem Bezirksleiter 
und / oder 1 Vertretern des BLK. Die Berufung wird im BLK entschieden.   

 
3.3.2.6  Unterbreiten von Vorschlägen an die BMV / BDV zur Wahl des Bezirksleiters 

und des Stellvertreters bzw. des Bezirksleitungsteams. 
 
3.3.2.7  Wahl des Schriftführers (aus seiner Mitte) und Bezirkskassierers sowie deren 

Stellvertreter. 
 
3.3.2.8  Mitwirkung bei einem Gemeinschaftsleiterwechsel. 
 
3.3.2.9  Behandlung von Anregungen und Aufträgen der BMV / BDV. 
 
3.3.2.10 Erstellung des Haushaltsplanes der Bezirkskasse und Berechnung des 

jährlichen Spendenbedarfs sowie der notwendigen Umlagen durch die 
Gemeinschaften. 

 
3.3.3  Sitzungsrhythmus des Bezirksleitungskreises 

Der BLK sollte alle zwei bis drei Monate zusammentreten. 
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3.4  Bezirksleiter (BL) bzw. -leitungsteam (BLT) 
 
3.4.1  Wahl des Bezirksleiters (BL) bzw. Bezirksleitungsteams 
 
3.4.1.1  Der Bezirksleiter und sein Stellvertreter werden vom BLK aus dessen Mitte 

gewählt und von der BMV bestätigt. Der neu gewählte BLK zieht sich in der MV 
kurz zurück und wählt aus seiner Mitte den BL, bzw. BLT. Die Wahl wird direkt 
danach der MV zur Bestätigung vorgelegt. Die Bestätigung erfolgt durch 
mehrheitliche Zustimmung.  
Wenn die Wahl des BL (im Rahmen des BLK) während der MV noch nicht 
möglich ist, geschieht sie bei der nächsten BLK-Sitzung und wird in einer 
zeitnah angesetzten MV zur Bestätigung vorgelegt. Die Bestätigung kann auch 
notfalls durch den Wahlleiter auf schriftlichem Weg eingeholt werden. 

 
3.4.1.2  Falls ein Team beauftragt wird, sollte es aus höchstens vier Personen 

(einschließlich des geschäftsführenden Gemeinschaftspastors) bestehen. 
 
3.4.1.3  Ein Mitglied des BLT ist als Sprecher zu benennen. 
 
3.4.2  Aufgaben der Bezirksleitung 

Zu den Aufgaben des BL bzw. des BLT gehören: 
 
3.4.2.1  Mitverantwortung der Bezirksveranstaltungen in Zusammenarbeit mit den 

übrigen Mitgliedern des BLK. 
 
3.4.2.2  Einberufung und Leitung der BMV / BDV und des BLK im Einvernehmen mit 

dem geschäftsführenden Gemeinschaftspastor. 
 
3.4.2.3  Kontaktpflege zu den Gemeinden / Gemeinschaften des Bezirks. 
 
3.4.2.4  Vertretung des Bezirks nach außen, insbesondere gegenüber dem SV. 
 
3.4.2.5  Begleitung der angestellten Brüder und Schwestern des Bezirks und nach 

Möglichkeit Teilnahme an den Dienstbesprechungen der hauptamtlichen 
Mitarbeiter im pastoralen Dienst. Hierzu ist mindestens einmal jährlich mit jedem 
Hauptamtlichen ein ausführliches, fachliches Gespräch zu führen. Darüber ist 
ein Protokoll zu fertigen, welches Ziele und Maßnahmen des nächsten Jahres 
enthält. Dieses Protokoll erhält außer den Gesprächsteilnehmern auch der 
Gemeinschaftsinspektor. 
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3.5  Bezirkskasse 
3.5.1  Eigene Kassenverwaltung 

Die Bezirke des SV sind finanziell selbständig. Ihre Mittel werden durch 
freiwillige Opfer und Gaben aufgebracht. Mitgliedsbeiträge werden nicht 
erhoben. 
Die Bezirke haben für die Gehälter der in ihrem Bereich tätigen hauptamtlichen 
Mitarbeiter im pastoralen Dienst sowie für die sonstigen finanziellen Bedürfnisse 
des Bezirks und des Verbandes (Bezirksbeiträge, Fortbildung) aufzukommen. 
Die Höhe der Gehälter wird von der Mitgliederversammlung des SV festgelegt. 
Die Zentrale zieht die Personalkosten und Bezirksbeiträge von den 
Bezirkskassen ein und zahlt die Gehälter an die Hauptamtlichen aus. Die 
Buchhaltung erfolgt mit dem EDV-System „Optigem“.  

 
3.5.2  Wahl des Bezirkskassiers 

Für die Kassenverwaltung wird ein Bezirkskassierer vom BLK auf vierJahre 
gewählt. Er ist kraft Amtes Mitglied im BLK. Wiederwahl ist möglich. 

 
3.5.3  Ordentliche Kassenführung 

Der Bezirkskassierer ist für eine ordnungsgemäße Kassenführung 
verantwortlich. Alle Einnahmen und Ausgaben sind im Kassenbuch einzutragen, 
bei Spenden, für die eine Zuwendungsbestätigung verlangt wird, mit Datum, 
Name und Anschrift des Spenders. 

 
3.5.4  Kassenprüfung und Kassenbericht 
 
3.5.4.1  Die Kassenführung ist jeweils nach dem Jahresabschluss zu prüfen. Der oder 

die Kassenprüfer werden von der BMV / BDV bzw. der 
Bezirksdelegiertenversammlung  für  vier Jahre gewählt. Wiederwahl ist 
möglich. Der Geschäftsführer des SV hat jederzeit das Recht, in die 
Kassenführung der Bezirke sowie der Einzelgemeinschaften Einsicht zu 
nehmen. 

 
3.5.4.2  Einmal jährlich präsentiert der Bezirkskassierer vor der BMV den 

Jahreskassenbericht. Diese stimmt auf Antrag des Kassenprüfers  über die 
Entlastung des Kassierers ab. 

 
3.5.5  Zeitraum zur Erstellung des Kassenberichts 

Der Bezirkskassierer hat bis zum 28. Februar jedes Jahres auf dem 
entsprechenden Formular den Jahreskassenbericht des Vorjahrs einschließlich 
der Optigem-Datenbank per Datenträger an die SV-Zentrale  zu schicken. 
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4.  Wahlordnung 
4.1  Wahlen zum Gemeinschafts- oder Bezirksleitungskreis 
4.1.1  Wahlberechtigung 

Wahlberechtigt sind alle Mitglieder. 
 
4.1.2  Wählbare Kandidaten  

Wählbar sind nur Mitglieder. Sie sollten das  18. Lebensjahr vollendet haben 
und sich seit mindestens einem Jahr treu am Gemeinschaftsleben beteiligen. 
Kandidaten, bei denen die Wahlperiode über ihr 69. Lebensjahr hinausgehen 
würde, können sich nur zur Wahl stellen, wenn die Situation der Gemeinde / 
Gemeinschaft bzw. des Bezirks es erfordert und der BLK (für Wahlen in 
Bezirksgremien der SV-Vorstand) der Kandidatur zustimmt.  
Ehepartner sollten möglichst nicht gemeinsam in unseren örtlichen 
Leitungsgremien Verantwortung übernehmen. Ausnahmen werden mit dem SV-
Vorstand abgesprochen. 

 
Die Zugehörigkeit zu dem jeweiligen Gremium endet mit Ablauf der jeweiligen 
Wahlperiode oder durch vorzeitigen Austritt. 

 
4.1.3  Wahltermin 

Der Wahltermin wird vom GLK bzw. BLK festgelegt. 
 
4.1.4  Wahlausschuss 

Es ist hilfreich, wenn – zumindest in größeren Gemeinden / Gemeinschaften 
und auf Bezirksebene – ein Wahlausschuss mit mindestens drei Mitgliedern 
vom amtierenden Leitungskreis ernannt wird. Ihm dürfen keine Wahlkandidaten 
angehören. Bei Bezirkswahlen ist der geschäftsführende Gemeinschaftspastor 
kraft Amtes Mitglied im Wahlausschuss. 

 
4.1.5  Bekanntgabe des Vorschlagsrechts 

Der Wahlausschuss hat mindestens sechs Wochen vor der Wahl den 
Wahltermin, die neu zu besetzenden Ämter und das Vorschlagsrecht schriftlich 
allen Mitgliedern bekannt zu geben. 

 
4.1.6  Wahlvorschläge 

Der Leitungskreis, der Wahlausschuss oder drei  Mitglieder gemeinsam haben 
das Recht, Wahlvorschläge einzureichen. Sie müssen spätestens  zwei Wochen 
vor dem Wahltermin dem Wahlausschuss schriftlich vorliegen. Es ist 
wünschenswert – aber nicht erforderlich –, dass mehr Kandidaten aufgestellt 
werden, als zu wählen sind. 
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4.1.7  Mitteilung der Kandidatenliste 

Der Wahlausschuss (bzw. GLK) teilt mindestens  8 Tage vor dem Wahltermin 
jedem Mitglied schriftlich die Kandidatenliste und den Wahlmodus mit. Es 
können nur Kandidaten gewählt werden, die auf der Liste stehen. 

 
4.1.8  Wahlmodus 
 
4.1.8.1  Gewählt wird in geheimer Abstimmung. 
 
4.1.8.2  Jeder Wahlberechtigte hat so viele Stimmen, wie Leitungskreis- oder 

Teammitglieder zu wählen sind. 
 
4.1.8.3  Stimmenhäufung und Delegieren der Stimmen sind nicht gestattet. 
 
4.1.8.4  Briefwahl ist möglich. Die geschlossenen Wahlbriefe müssen vor Beginn der 

Wahlzusammenkunft beim Wahlausschuss sein. Jeder Wahlbrief darf nur einen 
Stimmzettel enthalten. 

 
4.1.8.5  Für die Wahl gilt einfache Mehrheit. Stimmenthaltungen gelten als 

nichtabgegebene Stimmen (siehe Satzung 8.3.2). 
 
4.1.8.6  Bei Stimmengleichheit hat durch die anwesenden Mitglieder ein weiterer 

Wahlgang zu erfolgen, es sei denn, die Mehrheit der Stimmberechtigten 
wünscht einen Losentscheid. 

 
4.1.8.7  Gewählt wird auf vier Jahre. Es wird empfohlen, dass eine Überlappung der 

Wahlperioden stattfindet. Hierzu kann zielorientiert von der 4-Jahres-Regelung 
abgewichen werden.   

 
4.1.8.8  Wiederwahl ist möglich. 
 
4.1.9  Ausscheiden eines Mitglieds des GLK oder BLK 

Scheidet ein Mitglied vor Beendigung der Wahlperiode aus, so rückt 
automatisch das Mitglied mit den meisten Stimmen für den Rest der 
Wahlperiode nach. Wenn keine Nachrücker mehr zur Verfügung stehen,  kann 
bei der nächsten MV für den Rest der Wahlperiode eine Nachwahl erfolgen. 
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4.2  Wahl zum Gemeinschaftsleiter (GL) bzw. 
Gemeinschaftsleitungsteam (GLT) Wahl zum Bezirksleiter (BL) 
bzw. Bezirksleitungsteam (BLT) 

 
4.2.1  Vorschlagsrecht und Wahl 

Der jeweilige Leitungskreis wählt aus seiner Mitte den GL oder das GLT, den BL 
oder den BLT.  

 
4.2.2  Wahlmodus 

Gewählt wird jeweils auf  vier Jahre in offener oder geheimer Abstimmung. 
Wenn ein Mitglied die geheime Wahl wünscht, wird die Wahl auf diese Weise 
durchgeführt. Wiederwahl ist möglich. 

 
4.2.3  Wahlordnung 

Im Übrigen gelten die Wahlbestimmungen unter Punkt 4.1 Wahlen zum 
Gemeinschafts- oder Bezirksleitungskreis. 
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5.  Einladungen, Beschlussfähigkeit 
5.1  Einladungsform und Einladungsfristen 

Die Einladungen zu den Sitzungen der Mitgliederversammlungen und der 
Leitungskreise der Gemeinden / Gemeinschaften und Bezirke haben in der 
Regel schriftlich unter Angabe der Tagesordnung durch den Gemeinschafts- 
oder Bezirksleiter oder durch eine von ihnen beauftragte Person zu erfolgen, 
möglichst zwei Wochen im voraus. 

 
5.2  Einladung hauptamtlicher Mitarbeiter im pastoralen Dienst 

Zu den Mitgliederversammlungen des Bezirks sind alle hauptamtlichen 
Mitarbeiter des Bezirkes einzuladen. Sie haben Stimmrecht. 

5.3  Antragsrecht und Antragsfristen 
Jedes Mitglied kann Anträge stellen. Sie sollen schriftlich drei Tage vor dem 
Termin beim Gemeinschafts- oder Bezirksleiter sein. Anträge, die nach dieser 
Frist gestellt werden (auch während der Sitzung) werden behandelt, wenn die 
MV mit Zweidrittelmehrheit zustimmt. 

5.4  Ergebnisprotokoll 
Die Ergebnisse der Beratungen werden in einem Protokoll festgehalten. 

5.5  Beschlussfähigkeit 
5.5.1  GLK und BLK sind beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der 

Stimmberechtigten anwesend sind.  
 
5.5.2  Die GMV´s sind beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der 

Stimmberechtigten (abgerechnet der formlosen schriftlichen Abmeldungen 
wegen Alter, Krankheit, bzw. Abwesenheit) anwesend ist (bei der BMV 30 %).  

 
5.5.3  Die Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefasst (Enthaltungen werden 

als nicht abgegebene Stimmen gewertet), Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag 
als abgelehnt. 

5.6  Einmütigkeit der Beschlüsse 
In Fragen von grundsätzlicher Bedeutung ist durch Gebet und Gespräch 
Einmütigkeit zu suchen. Die Ausführung von Beschlüssen kann bis dahin 
ausgesetzt werden. 
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6.  Hauptamtliche Mitarbeiter  
Die hauptamtlichen Mitarbeiter im pastoralen Dienst werden vom Komitee 
berufen und vom SV-Verband angestellt. Be- und Versetzungen erfolgen nach 
einem Gespräch mit dem Mitarbeiter im pastoralen Dienst durch den 
Gemeinschaftsinspektor in Absprache des Fachbereichs Personal, mit den 
Bezirksleitungen und bei Schwerpunktgemeinden mit der Gemeindeleitung und 
dem Vorstand (siehe Versetzungsordnung). 
Schwerpunkte des Dienstes der hauptamtlichen Mitarbeiter im pastoralen 
Dienst sind neben Verkündigung und Seelsorge die Gewinnung, Zurüstung und 
Begleitung ehrenamtlicher Mitarbeiter und die missionarische Arbeit. Der Dienst 
der hauptamtlichen Mitarbeiter im pastoralen Dienst und ihr Verhältnis zu den 
Verantwortlichen in den Gemeinden / Gemeinschaften und Bezirken ist in der 
„Dienstordnung“ des SV geregelt. 

 
Es gibt für folgende Aufgabenbereiche gesonderte Stellenbeschreibungen: 
• Geschäftsführender Gemeinschaftspastor, 
• Gemeinschaftspastor, 
• Pastoralreferentin, 
• Diakonin / Diakon.  

 
Ein „Vikariat“ wird im Verbund des Liebenzeller Gesamtwerks konzipiert.  
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7.  Versammlungsräume, eigene Häuser 
7.1  Nutzung der Versammlungsräume 

In den Versammlungsräumen des SV und des SV-EC sollten in der Regel keine 
Veranstaltungen ohne Gottes Wort und Gebet abgehalten werden. (Ausnahmen 
können z. B. Angebote für offene Jugendarbeit sein.) Ausnahmen sind möglich 
bei Vermietungen und Treffen außerhalb der regelmäßigen Versammlungen. 
Die Veranstaltungen dürfen unserer christlichen Grundhaltung nicht 
widersprechen. 
Unsere  Häuser sollen Gruppen, die nicht zur ACK oder Evangelischen Allianz 
gehören, nur nach Absprache mit dem Vorstand zur Verfügung gestellt werden. 

 
Kirchliche Räume werden (auf Empfehlung des Oberkirchenrates) in der Regel 
den Gemeinschaften kostenlos überlassen.  

 

7.2  Einladung fremder Redner 
Damit keine unguten Einflüsse Eingang finden und Spaltungen hervorrufen, soll 
vor der Einladung von Rednern, die im Raum der Gemeinschaften nicht etabliert 
sind, zu Diensten in unseren Gemeinden / Gemeinschaften und Jugendkreisen 
bei dem SV-Vorstand nachgefragt werden, ob die Einladung bedenkenlos 
erfolgen kann.  

 

7.3  Rechte und Pflichten an den Häusern 
In allen Bezirken gibt es eigene Häuser, die für den Ausbau unserer Gemeinde / 
Gemeinschaftsarbeit zur Verfügung stehen. 
Der juristische Eigentümer ist der SV. Im Übrigen sind alle Rechte und Pflichten 
bei den Gemeinden / Gemeinschaften oder Bezirken. 

 

7.4  Haus- und Baukassen 
Falls Mieteinnahmen vorhanden sind, sollen für die Häuser möglichst eigene 
Hauskassen auf Gemeinde / Bezirksebene geführt werden. Für die 
vorhandenen Immobilien sind Rücklagen zu bilden (Empfehlung: mindestens  
40 % der Mieteinnahmen).   
Für Umbau und Neubaumaßnahmen sind die Mittel im Baufond des Verbandes 
anzusparen. Zur Abrechnung sind eigene Baukassen einzurichten (siehe 
Handbuch – Baufondordnung). 
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8.  Allgemeines 
8.1  In Zweifelsfällen entscheidet der SV-Vorstand. 
 
8.2  Für alle rechtlichen Angelegenheiten der Gemeinschaften und Bezirke 

nimmt der Süddeutsche Gemeinschaftsverband e.V. und seine Leitungsorgane 
die juristische Vertretung wahr. Im Übrigen gilt die Satzung des SV. 

 
8.3  Diese Grundsätze wurden am 3. Dezember 2011 von der 

Mitgliederversammlung des Süddeutschen Gemeinschaftsverbandes e. V. 
beschlossen.  
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9.  Schlussbemerkung 
Ordnungen und Strukturen können kein geistliches Leben schaffen, wohl aber 
unterstützen. Fehlende Ordnungen und mangelhafte Strukturen können 
geistliches Leben be- oder gar verhindern. Deshalb ist die Mahnung des 
Apostels Paulus wichtig: 
 
„Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens" darum „lasst alles 
ehrbar und ordentlich zugehen“ (1 Kor 14,33.40). 

 
Im Übrigen soll Eph 2,20b-22 gelten: „Jesus Christus ist der Eckstein, auf 
welchem der ganze Bau ineinander gefügt wächst zu einem heiligen Tempel in 
dem Herrn. Durch ihn werdet auch ihr mit erbaut zu einer Wohnung Gottes im 
Geist.“ 

 
 
 


